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BFH-Urteil vom 17. Mai 2011 – VIII R 1/08
Wertpapiere können in das Betriebsvermögen 
eines Arztes eingelegt werden, wenn ihre An-
schaffung, das Halten und ihr Verkauf ein Hilfs-
geschäft der freiberuflichen Tätigkeit darstellen, 
z.B. in Form eines verbindlich vereinbarten Fi-
nanzierungskonzepts für den ärztlichen Betrieb. 
Ihre Einlage mindert den Betrag der Überentnah-
men i.S. des § 4 Abs. 4a EStG.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

BFH-Urteil vom 24. Mai 2011 – VIII R 3/09
1.  Zivilrechtliche Verzugs- oder Prozesszinsen 
sind bei steuerlicher Betrachtung Entgelte für 
die unfreiwillige Vorenthaltung von Kapital und 
damit Kapitalerträge i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 7 
EStG.
2.  Fordert ein Schuldner den in Erfüllung einer 
vermeintlichen privaten Schuld geleisteten Geld-
betrag erfolgreich zurück, so sind die vom Gläubi-
ger neben der Rückzahlung geleisteten Verzugs-
zinsen nicht der Besteuerung beim Empfänger zu 
Grunde zu legen, wenn ihnen Zinsen in überstei-
gender Höhe gegenüberstehen, die durch die Re-
finanzierung der ursprünglichen Zahlung auf die 
vermeintliche Schuld veranlasst waren. . . . . . . . . .  177

BFH-Urteil vom 8. Juni 2011 – I R 79/10
Im Falle der Einbringung eines (Teil-)Betriebs 
oder Mitunternehmeranteils i.S. des § 20 Um-
wStG 1995 kann das aufnehmende Unternehmen 
weder durch Anfechtungs- noch durch Feststel-
lungsklage geltend machen, die seiner Steuer-
festsetzung zu Grunde gelegten Werte des ein-
gebrachten Vermögens seien zu hoch. Ein sol-
ches Begehren kann nur der Einbringende im 
Wege der sog. Drittanfechtung durchsetzen. . . . .  24

BFH-Urteil vom 23. August 2011 – IX R 66/10
1.  Wer ein Grundstück innerhalb des maßgeben-
den Veräußerungszeitraums im Privatvermögen 
anschafft und aus dem Privatvermögen wieder 
veräußert, muss die Wertsteigerungen im Privat-
vermögen seit der Anschaffung versteuern, auch 
wenn er das Grundstück zeitweise im Betriebs-
vermögen gehalten hat.
2.  Der Gewinn aus dem privaten Veräußerungs-
geschäft ist in diesem Fall um den im Betriebs-
vermögen zu erfassenden Gewinn (als Unter-
schied zwischen Einlage- und Entnahmewert) zu 
korrigieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

BFH-Urteil vom 31. August 2011 – X R 49/09
Hatte ein Rechtsbehelf in vollem Umfang Erfolg, 
können auch dann keine Aussetzungszinsen ge-
mäß § 237 AO festgesetzt werden, wenn das FA 
rechtsirrig einen zu hohen Betrag von der Voll-
ziehung ausgesetzt hatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

BFH-Urteil vom 28. September 2011 – VIII R 8/09
1.  Weist der konkrete Einzelfall besondere tat-
sächliche Umstände auf, die darauf hindeuten, 

Steuerrechtsprechung
Folgende Entscheidungen des BFH wurden besprochen:

dass das Finanzamt bei Erlass einer Prüfungsa-
nordnung sich möglicherweise von nicht zum 
Gegenstand der Begründung gewordenen sach-
fremden Erwägungen hat leiten lassen und der 
Zweck der Prüfung der steuerlichen Verhält-
nisse in den Hintergrund getreten ist, kann in 
dem Übergehen eines hierzu gestellten Beweis-
antrags der Verfahrensmangel ungenügender 
Sach aufklärung liegen.
2.  Ein Verstoß gegen das Willkür- und Schika-
neverbot ist nicht schon deshalb ausgeschlos-
sen, weil die angeordnete Außenprüfung i.S. von 
§ 193 Abs. 1 AO ein in irgendeiner Weise umsetz-
bares Ergebnis haben könnte.
3.  Ein die Außenprüfung vorbereitendes Vorla-
ge- und Auskunftsverlangen kann ein Verwal-
tungsakt und damit Gegenstand einer zulässigen 
Anfechtungsklage sein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235

BFH-Beschluss vom 5. Oktober 2011 – I R 94/10
Ein bilanzierender Gewerbetreibender, dem eine 
Eigentumswohnung gehört und der Zahlungen 
in eine von der Wohnungseigentümergemein-
schaft gebildete Instandhaltungsrückstellung 
geleistet hat, muss seine Beteiligung an der In-
standhaltungsrückstellung mit dem Betrag der 
geleisteten und noch nicht verbrauchten Einzah-
lungen aktivieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

BFH-Urteil vom 5. Oktober 2011 – X R 57/10
Werden im Rahmen mehrerer zeitgleich ab-
geschlossener, korrespondierender Verträge 
GmbH-Anteile übertragen und deren Höhe durch 
eine Kapitalerhöhung auf genau 25% reduziert, 
so vermittelt die der Kapitalerhöhung vorgreif-
liche Anteilsübertragung kein wirtschaftliches 
Eigentum an einer wesentlichen Beteiligung, 
wenn nach dem Gesamtvertragskonzept die 
mit der übertragenen Beteiligung verbundenen 
Rechte von vorneherein nur für eine Beteiligung 
von genau 25% übergehen sollten.  . . . . . . . . . . . .  147

BFH-Urteil vom 19. Oktober 2011 – X R 65/09
1.  Das FG darf im Allgemeinen erst dann eine 
Verletzung von Mitwirkungspflichten anneh-
men, wenn es den Beteiligten zuvor ausdrücklich 
und konkret zur Mitwirkung aufgefordert hat.
2.  Ein zulässiger Antrag auf Erhebung eines 
Zeugenbeweises setzt nicht stets die Angabe 
einer ladungsfähigen Anschrift des Zeugen vo-
raus. Entscheidend ist vielmehr, dass der Zeuge 
individualisierbar ist; hierfür kann es genügen, 
wenn der Name des Zeugen sowie dessen Ar-
beitgeber angegeben wird.
3.  Das prozessrechtliche Leitbild, den Rechts-
streit möglichst in einer einzigen mündlichen 
Verhandlung zu erledigen, rechtfertigt es nicht, 
erhebliche Beweisanträge abzulehnen, die erst 
in der mündlichen Verhandlung und nach einer 
Umstellung der Prozessstrategie eines Beteilig-
ten gestellt werden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
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dort zum Ort der eigentlichen Haushaltsführung 
wird, entfällt deren berufliche Veranlassung als 
Wohnung am Beschäftigungsort. . . . . . . . . . . . . . .  297

BFH-Urteil vom 29. März 2012 – VI R 21/11
1.  Aufwendungen zur Beseitigung unzumutba-
rer Beeinträchtigungen, die von einem Gegen-
stand des existenznotwendigen Bedarfs ausge-
hen, können aus tatsächlichen Gründen zwangs-
läufig i.S. des § 33 Abs. 2 EStG entstehen.
2.  Die Unzumutbarkeit ist anhand objektiver 
Kriterien zu bestimmen. Handelt es sich um Ge-
ruchsbelästigungen, ist das Überschreiten von 
objektiv feststellbaren Geruchsschwellen erfor-
derlich.
3.  Ein die Außergewöhnlichkeit von Aufwendun-
gen ausschließender Baumangel liegt auch dann 
nicht vor, wenn der Einsatz mittlerweile verbo-
tener schadstoffhaltiger Materialien noch zum 
Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes erlaubt 
war und das Gebäude später veräußert wird.
4.  Der Umstand, dass ein vor Durchführung der 
Beseitigungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnah-
men erstelltes amtliches technisches Gutach-
ten nicht vorliegt, steht dem Abzug der durch 
unabwendbare Ereignisse veranlassten Auf-
wendungen nicht entgegen. Gleichwohl hat der 
Steuerpflichtige nachzuweisen, dass er sich den 
Aufwendungen aus tatsächlichen Gründen nicht 
entziehen konnte.
5.  Allgemeine Gebrauchsgegenstände des täg-
lichen Lebens i.S. von § 33 Abs. 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (§ 64 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 
Buchst. e EStDV i.d.F. des StVereinfG 2011) liegen 
bei dem Umbau eines Hauses oder Umgestaltun-
gen des Wohnumfeldes nicht vor.  . . . . . . . . . . . . .  237

BFH-Beschluss vom 24. April 2012 – IX R 154/10
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Er-
werb eines Knock-Out-Zertifikats sind steuer-
rechtlich ohne Bedeutung, wenn der Erwerber 
das darin verbriefte Recht auf Differenzausgleich 
nicht innerhalb eines Jahres ausübt oder veräu-
ßert, sondern es – aus welchen Gründen auch 
immer – verfallen lässt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

BFH-Urteil vom 9. Mai 2012 – X R 38/10
1.  Wurden die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines abnutzbaren Wirtschaftsguts des 
Anlagevermögens in einem bestandskräftig 
veranlagten Jahr nur unvollständig aktiviert, 
führt der Grundsatz des formellen Bilanzenzu-
sammenhangs zu einer erfolgswirksamen Nach-
aktivierung im ersten verfahrensrechtlich noch 
offenen Jahr.
2.  Im Fall der fehlerhaften Aktivierung eines 
Wirtschaftsguts ist die BFH-Rechtsprechung zur 
Korrektur überhöhter AfA-Sätze nicht einschlägig.
3. Bei einer Teilbetriebsveräußerung muss keine 
Schlussbilanz aufgestellt werden; der Veräuße-
rungsgewinn ist ggf. im Rahmen einer Schätzung 

BFH-Urteil vom 27. Oktober 2011 – VI R 71/10
Bei einem Hochschullehrer ist das häusliche Ar-
beitszimmer grundsätzlich nicht der Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

BFH-Urteil vom 24. Januar 2012 – X R 51/10
Wem Gesellschaftsanteile im Rahmen einer vor-
weggenommenen Erbfolge unter dem Vorbehalt 
des Nießbrauchs übertragen werden, erwirbt sie 
nicht i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 5 EStG, wenn sie 
weiterhin dem Nießbraucher nach § 39 Abs. 2 
Nr. 1 AO zuzurechnen sind, weil dieser nach 
dem Inhalt der getroffenen Abrede alle mit der 
Beteiligung verbundenen wesentlichen Rechte 
(Vermögens- und Verwaltungsrechte) ausüben 
und im Konfliktfall effektiv durchsetzen kann. . .  145

BFH-Beschluss vom 24. Februar 2012 – X B 146/11
Es ist ernstlich zweifelhaft, ob sich die Betei-
ligungsgrenze nach der im Jahr der Veräu-
ßerung geltenden Wesentlichkeitsgrenze ge-
mäß § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F. des StEntlG 
1999/2000/2002 richtet – und damit zurückwirkt 
– oder ob der Beteiligungsbegriff veranlagungs-
zeitraumbezogen auszulegen ist, indem das Tat-
bestandsmerkmal „innerhalb der letzten fünf 
Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich be-
teiligt“ in § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG für jeden abge-
schlossenen Veranlagungszeitraum nach der in 
diesem Veranlagungszeitraum jeweils geltenden 
Beteiligungsgrenze zu bestimmen ist. . . . . . . . . . .  142

BFH-Urteil vom 29. Februar 2012 – IX R 11/11
Das FG prüft den Inhalt einer erteilten verbindli-
chen Auskunft nur darauf, ob die gegenwärtige 
rechtliche Einordnung des – zutreffend erfass-
ten – zur Prüfung gestellten Sachverhalts in sich 
schlüssig und nicht evident rechtsfehlerhaft ist. . .  268

BFH-Urteil vom 14. März 2012 – IX R 37/11
Vereinbaren Eheleute untereinander, dem an 
einer GmbH qualifiziert Beteiligten solle die 
Rechtsstellung des anderen Ehegatten als Si-
cherungsgeber für Verbindlichkeiten der GmbH 
zugeordnet werden, so wird dieser als Treuhand-
verhältnis auszulegende Vertrag tatsächlich 
nicht durchgeführt, wenn der Gesellschafter den 
Sicherungsgeber abredewidrig weder von den 
Verbindlichkeiten gegenüber der GmbH frei-
stellt noch ihm seine Aufwendungen ersetzt.  . . .  206

BFH-Urteil vom 28. März 2012 – VI R 25/11
Die Lebensführung des Steuerpflichtigen am 
Beschäftigungsort ist einkommensteuerrecht-
lich grundsätzlich unerheblich. Die doppelte 
Haushaltsführung ist deshalb auch dann beruf-
lich veranlasst, wenn der Steuerpflichtige den 
Zweithaushalt am Beschäftigungsort in einer 
Wohngemeinschaft einrichtet. Erst wenn sich 
der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen an den 
Beschäftigungsort verlagert und die Wohnung 
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unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 4 
und 5 EStG zu ermitteln.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  298

BFH-Urteil vom 23. Mai 2012 – IX R 32/11
Vereinbaren die Vertragsparteien beim Verkauf 
eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft eine 
Besserungsoption, welche dem Verkäufer ein 
Optionsrecht auf Abschluss eines Änderungs-
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wirkendes Ereignis dar.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
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Sind Bauzeitzinsen während der Herstellungs-
phase nicht als (vorab entstandene) Werbungs-
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in die Herstellungskosten des Gebäudes einbe-
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durch Vermietung genutzt wird. . . . . . . . . . . . . . . .  271

BFH-Urteil vom 20. Juni 2012 – IX R 67/10
Schuldzinsen, die auf Verbindlichkeiten entfal-
len, welche der Finanzierung von Anschaffungs-
kosten eines zur Erzielung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung genutzten Wohn-
grundstücks dienten, können auch nach einer 
gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbaren 
Veräußerung der Immobilie weiter als (nachträg-
liche) Werbungskosten abgezogen werden, wenn 
und soweit die Verbindlichkeiten durch den Ver-
äußerungserlös nicht getilgt werden können. . . .  327

BFH-Beschluss vom 12. Juli 2012 – I R 32/11
Beantragt der Steuerpflichtige im Rahmen seiner 
Steuererklärung eine abweichende Festsetzung 

aus Billigkeitsgründen (hier: Verzicht auf eine 
Bilanzierung von Feldinventar nach Maßgabe 
von R 131 Abs. 2 Satz 3 EStR 2001, R 14 Abs. 2 
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gewährten Billigkeitserweis. Die abweichende 
Festsetzung der Steuer ist deshalb für die Steu-
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BFH-Urteil vom 1. August 2012 – IX R 8/12
Aufwendungen (z.B. Notar- und Gerichtskosten), 
die anfallen, weil der Steuerpflichtige sein ver-
mietetes Grundstück veräußern will, sind nicht 
als Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung abziehbar und kön-
nen auch nicht bei den privaten Veräußerungs-
geschäften berücksichtigt werden, wenn das 
Grundstück zwar innerhalb der maßgebenden 
Veräußerungsfrist hätte veräußert werden sol-
len, es aber – aus welchen Gründen auch immer 
– nicht zu der Veräußerung kommt.  . . . . . . . . . . .  329

BFH-Urteil vom 22. August 2012 – X R 24/11
Auch wenn ein Steuerpflichtiger in eigener Per-
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allein durch die Zurechnung der Grundstücks-
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